
Betreuungsverein der Kohlheckschule e.V.                      Wiesbaden, den 28.08.2022 

 

 

 

Kurzinfo zur Organisation der Grundschulkinderbetreuung an der 

Kohlheckschule 

 

 

Frühbetreuung 

• verbindliche schriftliche Anmeldung (formlos) erforderlich, die regelmäßige 

Teilnahme wird vorausgesetzt 

• die Anmeldung gilt für ein Schulhalbjahr 

• Änderungen/Ausnahmen sind rechtzeitig mitzuteilen (1 Tag im Voraus) 

• die Aufsicht beginnt generell mit Begrüßung des Kindes im Gruppenraum 

• verantwortlich für das Erscheinen des Kindes sind die Erziehungsberechtigten 

• es besteht keine Informationspflicht seitens des Betreuungsvereins bei 

Nichterscheinen des Kindes 

 

Ferienbetreuung 

• verbindliche schriftliche Anmeldung (formlos) erforderlich, ein tatsächlicher Bedarf 

(Teilnahme des Kindes) wird vorausgesetzt 

• die Anmeldung kann nur wochenweise erfolgen 

• die Anmeldetermine werden gesondert mitgeteilt (die Fristen sind verbindlich) 

• der Betreuungsverein behält sich vor: 

- Ferien-Sonderregelungen (z.B. Öffnungszeiten) 

- Ferien-Kooperationen mit anderen Grundschulen 

• Eltern, die ihr Kind nicht fristgerecht zur Ferienbetreuung anmelden, verzichten 

auf die Teilnahme am jeweils folgenden Ferienangebot 

 

Schul-AG’s 

• die Teilnahme an Schul-AG’s muss sowohl mit den Essens-Zeiten als auch der 

Hausaufgabenbetreuung vereinbar sein 

• die Einteilung der Ess- und Hausaufgaben-Gruppen erfolgt durch das Betreu-

ungspersonal 

 

“Frei“-Tage 

• es besteht die Möglichkeit bis zu 2 festgelegte ‚Frei‘-Tage pro Woche zu wählen 

• an „Frei“-Tagen können Sie Ihr Kind direkt nach dem Unterricht oder (bei zusätz-

licher Nutzung der Betreuung) um 13:30 Uhr am unteren Schultor abholen 



• wenn „Frei“-Tage gewählt werden, um an einer Schul-AG oder Freizeitaktivität 

(z.B. Fußball im Verein) teilzunehmen, sind diese für ein Schulhalbjahr verbind-

lich (auch bei Ausfall der Aktivität, die Verantwortung obliegt den Eltern) 

 

Mittagessen und Hausaufgaben 

• Mittagessen und Hausaufgaben sind eine organisatorische Einheit und können in 

der Regel nicht getrennt in Anspruch genommen werden 

• die Kinder werden zum Essen und/oder zur Erledigung der Hausaufgaben auf-

gefordert und ermuntert 

• die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hausaufgaben liegt 

ausschließlich bei den Erziehungsberichtigten (s. auch Hausaufgabenkonzept der 

KHS) 

• pädagogische Gründe können -im Ausnahmefall- zum Ausfall der Hausaufgaben-

zeit führen, denn Störungen/Konflikte, die massiven Einfluss auf das Gruppen-

geschehen haben, müssen manchmal -zum Nutzen aller- vorrangig behandelt 

werden. 

 

Abhol- und Schickzeiten 

Die Kinder können -nur zu den Abholzeiten- entweder vor dem Tor zum unteren 

Schulhof (Lehrerparkplatz) abgeholt oder als Alleingänger nach Hause geschickt 

werden. Eine Regelmäßigkeit der Zeit wird (für ein Schulhalbjahr) vorausgesetzt. 

Abholzeit/Schickzeit im 15.00 Uhr Bereich:  

• Abholzeit:  15.00 Uhr 

• Schickzeit: 15.00 Uhr 

Abholzeiten/Schickzeiten im 17.00 Uhr Bereich: 

• Abholzeit:  16.00 Uhr/16.30 Uhr/17.00 Uhr 

• Schickzeiten: 16.00 Uhr/16.30 Uhr/17.00 Uhr 

Abholzeit/Schickzeit an ‚Frei‘-Tagen 

• Abholzeit:  13.30 Uhr 

• Schickzeit: 13.30 Uhr 

Ausnahme-Abholungen sind: 

• rechtzeitig mitzuteilen (1 Tag im Voraus) 

• den allgemeinen Abhol-(Schick-)Zeiten anzupassen 

 

Für alle Betreuungskinder 

Mitzubringen sind: 

• Hausschuhe (namentliche Beschriftung) 

• Trinkflasche  (namentliche Beschriftung) 

 


